
„Fördermittel verstehen und gezielt 
einbinden“ – Neu im 
Fördermittelgeschäft

Stuttgart, 13.03.2025, Samuel Klein und Swen Menzel 



Agenda 
1. Einführung in den Fördermitteldschungel:

• Bedeutung und Vorteile von Fördermitteln

• Überblick über Fördergeber (KfW, L-Bank, BAFA…)

• Ansprechpartner

2. Recherche nach passenden Förderprogrammen:

• Geeignete Fördermittel finden

• Vorstellung von Recherche-Tools

3. Grundlagen der Fördermittel:

• Vorhabensbeginn!

• Risikoabsicherung

• Risikogerechtes Zinssystem

• Was sind Beihilfen und warum?  

Ab hier geht der Workshop zwischen Wohnbau und Gewerbe getrennt weiter

4. Fördermittel von A(ntrag) bis Z(usage)

• Rund um die Antragsstellung

• Gewerbliche/Wohnwirtschaftliche Vertiefung

• Gastreferent Harald Kimmerle (Bürgschaftsbank Gewerblich)
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1. Einführung in den 
Fördermitteldschungel



Zuschüsse

zinsgünstige Darlehen 

Darlehen mit Tilgungszuschüssen 

Projekte mit gesellschaftlichem, 
wirtschaftlichem oder 
ökologischem Nutzen fördern 

„Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im Fördermittelgeschäft

Was sind Fördermittel und wofür werden Sie eingesetzt ? 
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Vorteile für Bank und Kunde
Mehrwert durch aktiven Fördermitteleinsatz 
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Vorteile Kunde
niedrige Zinssätze unter Marktniveau

Laufzeiten bis zu 35 Jahren
lange Zinsbindung 
Tilgungsfreijahre

ggf. Tilgungszuschuss
ggf. Investitionszuschuss

subventionierte Beratungsförderung

Vorteile Bank
Schonung der eigenen Liquidität, 

kongruente Refinanzierung, 
ggf. Risikoteilung

konstante Marge über die 
gesamte Laufzeit
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Digitalisierung und 
Innovation

 Breite Marktkenntnis

 Kreativität

Zukunftsfähige 
Gebäude

 Hohe Kompetenz

 Tragfähiges Netzwerk

Energie- und 
Ressourcen-

effizienz

 Langjährige Erfahrung

 Ingenieurs-kompetenz

Existenzgründung

 Planungssicherheit

 Lösungsorientierung

Fördermittel für nachhaltige Investitionen
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Top-Zugang zu allen relevanten Förderinstituten
Ihr Investitionsstandort ein Ansatz für Förderungen
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Bereich Investitionsförderung
Ein kurzer Auszug unseres Leistungsangebots
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Ihre Ansprechpartner für Baden-Württemberg

Florian Keller

0721 9963330

0170 3361575

florian.keller@dzbank.de

Daniel Heckmann

0711 9402343

0151 5625298

daniel.heckmann@dzbank.de

Patrick Claß

0711 9402621

01517 2034690

patrick.class@dzbank.de

Swen Menzel

0711 9402390

01512 2898399

swen.menzel@dzbank.de

Sebastian Kästle

0721 9962001

0160 99648128

sebastian.kaestle@dzbank.de

Stephan Dietrich (Gruppenleiter)

0711 9402420

01511 5611951

stephan.dietrich@dzbank.de
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Bereich Investitionsförderung | Vor-Ort-Betreuung und Beratung
Unsere Kontaktdaten für die Region Baden-Württemberg
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Vor-Ort-Betreuung Fördermittel-Beratung

Stephan Dietrich (Gruppenleiter)
0711 940-2420
Stephan.Dietrich@dzbank.de

Patrick Claß
0711 940-2621
Patrick.Class@dzbank.de

Sebastian Kästle
0721 996-2001
Sebastian.Kaestle@dzbank.de

Florian Keller
0721 996-3330
Florian.Keller@dzbank.de

Dirk Grenz
0211 778-2202
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Carmen Proksch
069 7447-53671
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Sandra Rubach (Gruppenleiterin)
069 7447-53669
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Andrea Süss
069 7447-53668
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Nicole Ockenfels
0211 778-2219
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Daniel Heckmann
0711 940-2343
Daniel.Heckmann@dzbank.de

Swen Menzel
0711 940-2390
Swen.Menzel@dzbank.de

Claudia Kramer
0211 778-2284
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Sarah Alina Wolf
0211 778-6236
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de

Samuel Klein
069 7447-53670
foerdermittel.beratung-
bw@dzbank.de
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Bereich Investitionsförderung | Vor-Ort-Betreuung und Bearbeitung  
Unsere Kontaktdaten für die Region Baden-Württemberg

Fördermittel-Bearbeitung

Lela Falkenstein (Gruppenleiterin)
0711 19402514 

Jennifer Denk  
069 744753695

Waheed Ghaffar
069 744753481

Wolfgang Gold 
069 744753692

Ioanna Huey 
069 744753675

Piroska Kneuer 
069 744753719

Katja Krejci 
069 744753689

Kathrin Kuch-Nerlinger 
069 744757243

Manuela Raatz
069 744753684

Jelena Zivkovic
069 744753688

foerdermittel.bearbeitung-sued@dzbank.de

Notleidende Förderkredite 
Christina Joswig (Gruppenleiterin)
069 744794670

Melanie Alt   
069 744753697

Claudia Heimberg  
069 744753696

Ramona Hübner  
069 744753690

Mechtild Kühn 
069 744753672

Tanja Thomas  
069 744753691

Dilek Yilmaz 
069 744794671

Janine Zygar
069 744790643

foerdermittel.npl@dzbank.de
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Vor-Ort-Betreuung

Stephan Dietrich (Gruppenleiter)
0711 940-2420
Stephan.Dietrich@dzbank.de

Patrick Claß
0711 940-2621
Patrick.Class@dzbank.de

Sebastian Kästle
0721 996-2001
Sebastian.Kaestle@dzbank.de

Daniel Heckmann
0711 940-2343
Daniel.Heckmann@dzbank.de

Florian Keller
0721 996-3330
Florian.Keller@dzbank.de

Swen Menzel
0711 940-2390
Swen.Menzel@dzbank.de



Das Hausbankprinzip
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Hausbank
Endkredit-

nehmer DZ BANK Förderinstitut

Zusage

Bedarf

Vertrag

Antrag

Rückfragen

Antrag

Zusage

ggf. 
Rückfragen



2. Recherche nach passenden 
Förderprogrammen
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Unternehmen Privathaushalte

Landwirtschaft Kommunen/

Gemeinnützige 
Einrichtungen

17.03.2025

Geeignete Fördermittel finden
Förderung nach Zielgruppen
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Frage: Welche Informationsquellen kennen 
und nutzen Sie für Fördermittel?
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Frage: Woher beziehen Sie Ihre 
Fördermittelkonditionen?



VR-Bankenportal 
Hier finden Sie Informationen 
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VR-Bankenportal 
Anmeldung für den Fördermittel-Newsletter Ihrer Region 
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VR-Bankenportal 
Checkliste Fördermittel

Link: https://www.vr-bankenportal.de/content/vr-bankenportal/de/de/dzbank/firmenkunden/foerdermittel/unsere-digitalen-services/checkliste-foerdermittel.html

www.vr-bankenportal.de/content/vr-
bankenportal/de/de/dzbank/firmenkunden/
foerdermittel/unsere-digitalen-
services/checkliste-foerdermittel.html



https://chancen-finder.online

E-Learning Plattform Investitionsförderung und Firmenkundengeschäft
ChancenFinder

– E-Learning-Plattform der DZ BANK für Mitarbeiter 
der Genossenschaftsbanken

– Zentrale Schulungs-Plattform, die eine 
bedarfsorientierte, effiziente und kostenfreie 
Fortbildung ermöglicht

– Enthält Videos und Schulungsunterlagen rund um 
das Fördermittelgeschäft sowie zum 
VR GeschäftsNavigator, VR International und 
KompetenzCenter Nachfolge

– Teilnahmezertifikate für abgeschlossene Kurse
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www.foerder-welt.de

Für Ihre Kunden I: FörderWelt
Das Leistungsangebot auf einen Blick

• Zentrales digitales Informationsangebot der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe zum Thema 
Fördermittel

• Für Endkunden verständliche Erklärungen von 
Förderprogrammen

• FördermittelFinder: zum Vorhaben passende 
Förderprogramme mit wenigen Mausklicks ermitteln

• Zielgerichtete Vermittlung von Beratungsterminen in 
den Genossenschaftsbanken vor Ort

 Gemeinsam begeistern wir Besucher von unserem 
Angebot, indem wir bestens aufbereitete Information
mit seriöser Beratung zu einem exzellenten 
Fördermittelservice vereinen.
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Für Ihre Kunden II
ZuschussGuide - Zuschüsse einfach online beantragen
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Für Ihre Kunden III:
Einbindung digitaler Energieberatung
mit NOVO

 Einfacher Zugang zu 

Energieberatungsleistungen

 Baubegleitung

 Individueller Sanierungsfahrplan 

(iSFP)

 Energiebedarfsausweise

 kostenlose Energiechecks

 Mit wenigen Klicks von der 

Zuschussberechnung zur individuellen 

Energieberatung bei NOVO

Die digitale Energieberatung führt schnell 
und einfach zur energetischen Sanierung



Unsere Stärken/Ihre Vorteile
DZ BANK AG größter Fördermittelberater Deutschlands

31.01.2025

Unsere 
Stärken

Erfahrenes 
Beratungsteam

Hohe Produkt- und 
Beratungsqualität

Vollständige Integration in 
das Firmenkundengeschäft 

Größter 
Fördermittelberater 

Deutschlands

Breites Netzwerk
an Spezialisten

Direkter Zugang zu allen Entscheiderebenen bei grund-
sätzlichen und besonderen Fragestellungen

Sehr gute Übersicht über die aktuelle und zukünftige 
Marktentwicklung in der Fördermittellandschaft

Begleitung von Finanzierungen im In- und Ausland

Hohe Transaktionssicherheit durch enge Begleitung im 
gesamten Kreditprozess

Klare Kalkulationsgrundlage für Ihr Vorhaben mit festen 
Preisen für Beratertage

Ihre Vorteile

Die Spezialisten der DZ BANK AG ermöglichen 
Ihnen eine optimale und individuelle Einbindung 
von Fördermitteln für Ihr Vorhaben.
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3. Grundlagen der Fördermittel



Vorhabenbeginn



Antrag
Vorhabensbeginn

kein Vorhabensbeginnals Vorhabensbeginn gelten

Einholen von KostenvoranschlägenEingehen einer finanziellen Verpflichtung

Planungs- und Energieberatungskostenerster Spatenstich bei Baumaßnahmen

Bauantrag/-genehmigungAbschluss eines Kaufvertrages

Abschluss eines MietvertragesAbschluss eines Lieferung- und Leistungsvertrages

Gewerbeanmeldung/Eintragung ins HandelsregisterBei Gründung: Erste Verträge abschließen
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t

1. Nov.. 1. Dez. 1. Jan. 1. Feb. 1. März 1.Apr

Verbindlicher Leistungsauftrag/  
Kaufvertrag

Aktenkundiges 
Finanzierungsgespräch mit der 

Hausbank + Beihilfeantrag 
(AGVO)

3 Monats-Frist KfW (taggenau)

Antragsfristen

In diesem Zeitraum ist nach Beginn eine Antragstellung möglich. 
Für KfW gilt darüber hinaus, wenn weniger als 50 % des 

Vorhabens abgeschlossen sind!

Grundsatz: Antrag vor
Vorhabensbeginn!
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Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Vorhabensbeginn allgemein

jeglicher Liefer- und Leistungsvertrag 
oder Kaufvertrag

Die Antragsstellung bei der 
KfW/BAFA muss nun zwingend 

vorher erfolgen! 

Vorhabensbeginn

Seite 29

Planungsleistungen wie 
z.B. Bauantrag, Architekt 
etc. sind generell 
förderunschädlich

Ausnahme: Vertrag mit 
Rücktrittsrecht bzw. mit 
auflösender oder 
aufschiebender Bedingung

17.03.2025



Vorteile des „Beihilfeantrags“
einheitliche 

Dokumentation des 
Finanzierungsgesprächs

schafft Rechtssicherheit

ermöglicht zeitliche 
Flexibilität bezüglich 

Antragstellung 

hohe Kundenbindung 
bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt
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Exkurs: KMU bzw. KU Definition  
Spielraum durch „Oder-Kriterium“

weniger als 250 Vollzeitkräfte weniger als 50 Vollzeitkräfte

max. 50 Mio. EUR 
Gruppenumsatz ODER

43 Mio. EUR Bilanzsumme

max. 10 Mio. EUR 
Gruppenumsatz ODER

10 Mio. EUR Bilanzsumme

Wichtig: 
a) Schwellenwerte werden anhand der letzten drei Jahresabschlüsse geprüft

a) bei verbundenen Unternehmen Einreichung „KMU Berechnungsbogen“ vorlegen lassen

und und

KMU KU
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Exkurs: KMU bzw. KU Definition  
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Haftungsfreistellung vs. Bürgschaft



Risikoentlastung – Übersicht

17.03.2025 „Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im FördermittelgeschäftSeite 34

BürgschaftHaftungsfreistellungUnterscheidungen

 voller Ansatz für Sicherheitenklasse kein Ansatz für SicherheitenklasseRGZS

 Verfahrensweise und erforderliche 
Unterlagen abhängig vom Programm 
und verbürgten Betrag

 Voranfrage möglich 
(www.ermoeglicher.de)

 vereinfachte VerfahrensweiseBearbeitungsprozess

 sowohl für Förderkredite als auch für 
Bankkredite möglich

 nur bei ausgewählten 
KfW-Förderkrediten möglich

Einsatzmöglichkeit

 i.d.R. möglich gilt für die GesamtlaufzeitRücknahme

 Bürgschaftsprovision
(einmalig & laufend)

 In Marge/Kondition enthalten 
(Bank erhält geringere Marge)

Kosten



RGZS + Margen 



Pricing
Anwendung des Risikogerechten Zinssystems (RGZS)

Einschätzung
der wirtschaftlichen

Verhältnisse (Ermittlung 
einer Bonitätsklasse)

Bewertung der
Sicherheiten 

(Ermittlung einer 
Besicherungsklasse)

Ermittlung der 
max. Marge

und Preisklasse

Risikogerechter
Zinssatz

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Begrenzung des Zinssatzes 
(der Gesamtmarge) durch 
Obergrenze der ermittelten 

Preisklasse
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RGZS (Risikogerechtes Zinssystem) KfW
Schritt 3 Ermittlung der Preisklasse
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Margentableau für das risikogerechte Zinssystem 
(RGZS) der KfW ohne Haftungsfreistellung
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Margentableau für das risikogerechte Zinssystem 
(RGZS) der LR sowie der Landesförderinstitute 

(außer LfA) => z.B. L-Bank



Weitere Informationen zu Ihrer Marge
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Beihilfe



Was sind Beihilfen?
Grundsätzliches

17.03.2025 „Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im FördermittelgeschäftSeite 42



Beihilfekomponenten bei der KfW

„De-minimis“-Beihilfe
AGVO

(Allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung)

beihilfefreie Beantragung

lateinisch: „um Kleinigkeiten“
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De-minimis-Beihilfe



Relevanter Zeitraum für allgemeine De-minimis Beihilfen
Grundsätzliches

17.03.2025

t
03.11.2021 2022 2023 03.11.2024

Antragstellung 
der Förderung

Der Beihilfehöchstwert bezogen auf 36 Monate –taggenau- beträgt 300.000 EUR 

• für jedes Unternehmen
• Betriebsmittel / Umlaufvermögen
• Investitionen / Anlagevermögen

• für jedes Unternehmen
• Betriebsmittel / Umlaufvermögen
• Investitionen / Anlagevermögen

„Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im Fördermittelgeschäft

Relevanter Zeitraum
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Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO)



Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

• Beihilfe wird vorhabensbezogen gewährt & betrachtet  damit auch „abgegolten“ für zukünftige 
Vorhaben

• abhängig von der Unternehmensgröße 

• zudem abhängig vom Fördersegment (Umwelt, Innovation etc.)

• Komponenten-Modell

Kleine Unternehmen (KU) 
Beihilfen in Höhe von max. 20% 
im Bezug zu den förderfähigen 

Investitionskosten erhalten

Mittlere Unternehmen (KMU) 
Beihilfen in Höhe von max. 10% 
im Bezug zu den förderfähigen 

Investitionskosten erhalten
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Berechnung Beihilfe / Subvention



Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
Wie erfahre/ermittele ich den Beihilfewert?

„Wert“ des 
Zinsverbilligten 

Darlehens 

ggf. Tilgungs-

zuschuss

Beihilfewert
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Entwicklung der EU-Referenzzinssätze
Förderdarlehen enthalten eine Beihilfe, wenn der Sollzinssatz niedriger liegt als der EU-
Referenzzins! Der EU-Referenzzins orientiert sich am „Basiszins“:
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Durchschnittslinie
Euribor (12 Monate)

Basiszinssatz

jährliche 
Neufestsetzung

3,64%

4,11%

3,45%

Veränderung > 15 % 
gegenüber dem 
geltenden Satz

Aktuelle Themen und Impulse

2,71%

jährliche 
Neufestsetzung



Ihre Chancen aus dem fallenden Referenzzins

attraktive 
beihilfefreie 
Konditionen

geringe 
Beihilfewerte
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zur  Refinanzierung von …

EE-Anlagen

Stadtwerken

Landwirten

Das führt für Sie …

zu einer schlankeren 
Beantragung

zu mehr Spielraum 
für öffentliche
 Zuschüsse
 Bürgschaften
 Beteiligungen

Aktuelle Themen und Impulse
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Beihilfe
Subventionswertrechner der KfW

17.03.2025 „Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im FördermittelgeschäftSeite 53

(https://public.kfw.de/subventionswertrechner-rest/index.html



Beihilfe in der Unternehmensfinanzierung der KfW
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)

Bei Beantragung von Fördermitteln nach der AGVO
muss vor Beginn des Vorhabens der ausgefüllte 
und vom Kunden unterschriebene sog. ‚Beihilfeantrag‘
bei der Hausbank vorliegen!
Tipp: Grundsätzlich beim Erstgespräch stets 

sog. Beihilfeantrag verwenden.

Folgende Angaben sind im Antrag zwingend erforderlich:

– Beschreibung des Vorhabens 

– Angabe des Beginns und des (erwarteten) Abschlusses

– Name und Größe des Unternehmens 

– bei KMU: Abgabe Bestätigung

– Investitionsort

– Gesamtkosten und öffentlicher Finanzierungsbetrag
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AVGO versus De-minimis 

Link: https://www.vr-bankenportal.de/content/vr-
bankenportal/de/de/dzbank/firmenkunden/foerdermittel/staatliche_beihilfen.html



4. Fördermittel von A(ntrag) bis 
Z(usage) Wohnbau



Vorhabensbeginn Wohnbau Besonderheiten
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• Keine 50 % Regel!
• Antragsstellung nach Vorhabensbeginn grundsätzlich förderschädlich!
• Ergänzungskredit KfW 358 => 12 Monate nach Zusagebescheid BAFA/KfW
• Aufschiebende Bedingung möglich 
• Kombi-Darlehen Wohnen der L-Bank „soll“ bis 3 Monate nach 

Vorhabensbeginn beantragt werden
• Auflösende Bedingung nur noch in BEG 261/dokumentiertes 

Beratungsgespräch 



Beihilfe/Kumulierung im Wohnbau

– Keine De-minimis oder AGVO

– Nationales Recht (BEG-Richtlinie vs EU-Recht)

– beim BEG Kumulierungsgrenze 60 % beachten

– Grundsatz: Nicht mehr Förderkreditsumme als förderfähige Kosten

– BEG Förderkredit und BEG Einzelmaßnahmen kombinierbar

– Heizung ist nur Eintrittskarte für entweder BEG Effizienzhaus EE Sanierung oder Einzelmaßnahmen 
=> sonst Doppelförderung
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BEG
Bundesförderung für effiziente Gebäude

Kredit

Klimafreundlicher 
Neubau im 

Niedrigpreis-
segment (KNN)

KfW 296/596

Kredit

Klimafreundlicher 
Neubau (KFN)

KfW 297/298/299

Kredit

Wohneigentum 
für Familien 

(WEF)

KfW 300

Kredit

Wohneigentum 
für Familien –

Bestandserwerb 
„Jung kauft Alt“

KfW 308

Kredit mit
Tilgungszuschuss

Sanierung zum 
Effizienzhaus / -

gebäude

KfW 261/263

Zuschuss

Heizungs-
förderung

KfW 458/459/522

Zuschuss

Einzel-
maßnahmen

BAFA

Ergänzungskredit

Einzel-
maßnahmen

KfW 358/359/523

Systematische Maßnahmen Einzelmaßnahmen

Sanierung

Neubau

Kauf

WG NWG WG NWG WG WG WG NWG WG NWG WG NWG WG NWG

Die BEG-Förderprogramme im Überblick
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Wohneigentum für Familien (WEF) 
Auf einen Blick…
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 Bau oder Ersterwerb von selbstgenutzten und 
klimafreundlichen Wohngebäuden und 
Eigentumswohnungen

 Zinsgünstiges Darlehen 
 monatliche Annuitäten
 mind. 170 TEUR, max. 270 TEUR Kredit
 Laufzeiten bis zu 35 Jahre
 Zinsbindungen bis 20 Jahre
 BRSP: 0,15%, ab dem 13. Monat nach Zusage

 keine Kombination mit Förderung 
Klimafreundlicher Neubau (KFN) für die 
gleiche Wohneinheit

 Kombination mit KfW 
Wohneigentumsprogramm (124) möglich

 Familien oder Alleinerziehende mit mind. 
1 Kind mit

 max. zu versteuerndem Einkommen des 
Haushalts von 90.000 Euro bei einem 
Kind betragen – plus 10.000 Euro für 
jedes weitere Kind sowie

 die bei Antragstellung über kein 
Wohneigentum verfügen

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?



 Bau oder der Erwerb von Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen zur eigenen Nutzung als 
Wohnraum 

 energetische Sanierung 
 Investitionsort Baden-Württemberg
 max. 3 WE

 verbleibender Finanzierungsbedarf nach 
weiterer Förderung

 Laufzeit 10, 20 oder 30 Jahre
 Zinsbindung bis 10 Jahre
 Bereitstellungsprovision: ab einem Jahr 

nach Kreditzusage und 0,15 % p.M.

 Kombination mit den Programmen BEG WG 
(Förderdarlehen oder Zuschuss), L-Bank 
Wohnen mit Kind, L-Bank Wohnen mit 
Zukunft: Photovoltaik möglich

 der Förderhöchstbetrag (i.d.R. 
200 TEUR je WE) kann bei höherem 
Finanzierungsbedarf überschritten werden

 teilweise zusätzliche Klimaprämie

 natürliche Personen, die die förder-
fähige Investition vornehmen und in 
einer der Wohneinheiten selbst 
wohnen

 der Antragsteller muss seinen 
Erstwohnsitz in dem geförderten 
Objekt anmelden

Was wird gefördert?

Wie wird gefördert?

Wer wird gefördert?

Besonderheiten

L-Bank Kombi-Darlehen Wohnen
Auf einen Blick…
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Bestätigung zum Antrag
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Bestätigung zum Antrag
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Modellrechnung – Produkte eingrenzen
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wohnwirtschaftliche Förderprogramme
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Modellrechnung – Tricks bei der Produktauswahl
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wohnwirtschaftliche Förderprogramme:

Produktinformationen 
per Rechtsklick



Zinsbestätigung

Wohngebäude

• Zinsreservierungen sind in allen Programmen der KfW möglich

Hinweise:

– Mit einer Zinsreservierung wird ein Zinssatz für 10 Bankarbeitstage reserviert,
nicht die Programmbedingungen.

– Alle Laufzeiten werden reserviert, zu viel kann immer reserviert werden!

– Im Antrag ID der richtigen Zinsreservierung hinterlegen
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Zinsbestätigung – Aus der Modellrechnung
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Exkurs: In Modellrechnungen für Programme mit Tilgungszuschüssen unbedingt auf Gesamtlaufzeit 
achten, ebenso bei Laufzeiten von z.B. 9 Jahre und 9 Monate
Maßgeblich ist immer der Fördermittelantrag und nicht die Modellrechnung!



Modellrechnung – Produkte eingrenzen
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wohnwirtschaftliche Förderprogramme

gewerbliche Förderprogramme
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Modellrechnung – Tricks bei der Produktauswahl
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gewerbliche 
Förderprogramme:

Produktinformationen 
per Rechtsklick



Banking Workspace OKB Immobilie
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Warenlager

• bis 2 Jahre mit Tilgung in einer Summe am Laufzeitende und Zinsbindung für gesamte 
Kreditlaufzeit 

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 10 Jahre, max. 2 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit

(nicht bei Beantragung einer Haftungsfreistellung)

Übernahme und Beteiligung

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 10 Jahre, max. 2 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 20 Jahre, max. 3 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für erste 10 Jahre 

Kreditlaufzeiten 
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Betriebsmittelfinanzierungen 

 Alle laufenden Kosten z.B.

• Miete / Kaution
• Personalkosten
• Werbeaufwendungen
• Mitarbeiterqualifizierungen
• Vorfinanzierung von Aufträgen
• Einräumen von Zahlungszielen 

 Nachweis für Betriebsmittelfinanzierungen = Auszahlung des 
Kreditbetrages auf das Girokonto
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Investitionen

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 10 Jahre, max. 2 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 20 Jahre bei höchstens 3 Tilgungsfreijahren und Zinsbindung für erste 10 Jahre 

Betriebsmittel

• bis 2 Jahre mit Tilgung in einer Summe am Laufzeitende und Zinsbindung für gesamte 
Kreditlaufzeit 

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 

Kreditlaufzeiten 

Die Mindestlaufzeit beträgt 2 Jahre. Folgende Laufzeitvarianten stehen Ihnen zur Verfügung: 
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Warenlager

• bis 2 Jahre mit Tilgung in einer Summe am Laufzeitende und Zinsbindung für gesamte 
Kreditlaufzeit 

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 10 Jahre, max. 2 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit

(nicht bei Beantragung einer Haftungsfreistellung)

Übernahme und Beteiligung

• bis 5 Jahre, max. 1 Tilgungsfreijahr und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 10 Jahre, max. 2 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für gesamte Kreditlaufzeit 
• bis 20 Jahre, max. 3 Tilgungsfreijahre und Zinsbindung für erste 10 Jahre 

Kreditlaufzeiten 
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Betriebsmittelfinanzierungen 

 Alle laufenden Kosten z.B.

• Miete / Kaution
• Personalkosten
• Werbeaufwendungen
• Mitarbeiterqualifizierungen
• Vorfinanzierung von Aufträgen
• Einräumen von Zahlungszielen 

 Nachweis für Betriebsmittelfinanzierungen = Auszahlung des 
Kreditbetrages auf das Girokonto
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ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Auf einen Blick…
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 Gründung und Übernahme von Unternehmen
 Erwerb und Aufstockung tätiger Beteiligungen
 Festigungsmaßnahmen innerhalb von fünf 

Jahren ab Aufnahme der Geschäftstätigkeit

 10/15 Jahre Laufzeit, 2/5 Tilgungsfreijahre 
max. 10 Jahre Zinsbindung 

 max. 500 TEUR pro Antragsteller
 Teilfinanzierung bis zu 35 % des gesamten 

Investitionsbedarfs 

 keine Sicherheiten erforderlich aufgrund 
100% Garantie der Bürgschaftsbank

 RGZS + 1,99 % p.a. Garantieentgelt
 keine Bereitstellungsprovision
 günstigere Konditionen in Fördergebieten
 EK-Einsatz nicht zwingend notwendig

 natürliche Personen für die Gründung 
eines Unternehmens bzw. einer 
freiberuflichen Existenz im Haupterwerb

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?

Ab 01.11.2024

17.03.2025
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ERP-Förderkredit KMU (365 ohne HFS, 366 mit HFS)
Auf einen Blick…
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 Gründung/Nachfolge/Investitionen inkl. Warenlager 
und Grundstückskauf zur Festigung/Erweiterung

 Wahlweise Haftungsfreistellung (HFS) ab 3 J.
 Betriebsmittel/Warenlager laufzeitenbeschränkt  bis 

max. 5 Jahre finanzierbar / Warenlager ohne HFS bis 
10 Jahre

 Vorhaben im Inland und Ausland
 Vorhaben von gewerblichen Sozialunternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht

 < 100 % der förderfähigen Gesamtkosten 
 max. 25 Mio. EUR / 7,5 Mio. EUR bei B.M. mit HFS
 Laufzeit bis 20 J./bis 5 J. bei Betriebsmitteln
 Zinsbindung bis 10 Jahre
 Bereitstellungsprovision: nach 6 Monaten und 2 

BAT 0,15 % p.M.

 Zinsbindung max. 10 Jahre (Verlängerung durch 
Einsatz eines Zinsderivat möglich)

 gewerbliche Vermietung + Verpachtung möglich 
 FAST Track-Verfahren bis 750 TEUR
 Zinsabschlag für junge KMU bis 5 J.
 Zinsabschlag in GRW-Gebieten nach PLZ

 KMU mit < 250 M.A. und Jahresumsatz <= 50 
Mio. EUR oder Bilanzsumme <= 43 Mio. EUR

 Freiberufler (Ärzte, Architekten, etc.)
 Unternehmensalter mindestens 3 Jahre für HFS 

(bzw. 2 J.A. bei Gründung)
 bei gewerblicher Vermietung/Verpachtung: NEU: 

Gewerbeanmeldung nötig
 im Ausland: Tochtergesellschaften dt. 

Unternehmen und Joint Ventures mit maßgeblich 
deutscher Beteiligung

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?



ERP-Gründerkredit - StartGeld (067)
Auf einen Blick…
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 Gründung (Neugründung, Übernahmen, tätige 
Beteiligung) und Festigung

 Nebenerwerb, der mittelfristig auf den 
Vollerwerb ausgerichtet ist

 Investitionen und Betriebsmittel
 Erwerb von Unternehmensanteilen

 zinsgünstiges Darlehen
 bis zu 100 % der Gesamtkosten 
 bis zu 125 TEUR pro Antragsteller
 davon max. 50 TEUR Betriebsmittel

 80 % Haftungsfreistellung obligatorisch
 Bearbeitungsentgelt für die Bank
 kein RGZS
 Unterlagenpaket erforderlich
 nach sechs Monaten: 0,15 % p.M. BRSP 
 monatliche Tilgung

 natürliche Personen als Existenzgründer
 Freiberufler und Unternehmen die 

höchstens 5 Jahre am Markt sind
 KU

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?



Best Practice Beispiel
Anteilskauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung – StartGeld (067)
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Ein Kunde steigt nach seinem Studium in ein Architektenbüro ein, in dem er in seinem Studium regelmäßig 
gejobbt hat und wird Geschäftsführer:

 Für den Anteil zahlt er 155 TEUR

 Durch Schenkung seiner Eltern bringt er Eigenmittel in Eigenmittel von 30 TEUR in das Vorhaben ein.

Wunsch des Kunden

• Finanzierung der Kosten für die Übernahme von 30% der GmbH Anteile

• Herausforderung: Es können keine werthaltigen Sicherheiten gestellt werden

Durch kompetente Beratung

• Signalerkennung für einen Fördermitteleinsatz bei der involvierten Primärbank

• Beantragung und Zusage des ERP-Gründerkredit – StartGeld erfüllt den Finanzierungswunsch 
des Kunden und löst die Sicherheitenherausforderung der Bank 

EK Förderkredit

Kernfakten des Vorhabens

TEURFinanzierungsplanTEURInvestitionsplan

30Eigenkapital155Übernahmepreis

125ERP-Gründerkredit - StartGeld

155Summe155Summe



ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Auf einen Blick…
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 Gründung und Übernahme von Unternehmen
 Erwerb und Aufstockung tätiger Beteiligungen
 Festigungsmaßnahmen innerhalb von fünf 

Jahren ab Aufnahme der Geschäftstätigkeit

 10/15 Jahre Laufzeit, 2/5 Tilgungsfreijahre 
max. 10 Jahre Zinsbindung 

 max. 500 TEUR pro Antragsteller
 Teilfinanzierung bis zu 35 % des gesamten 

Investitionsbedarfs 

 keine Sicherheiten erforderlich aufgrund 
100% Garantie der Bürgschaftsbank

 RGZS + 1,99 % p.a. Garantieentgelt
 keine Bereitstellungsprovision
 günstigere Konditionen in Fördergebieten
 EK-Einsatz nicht zwingend notwendig

 natürliche Personen für die Gründung 
eines Unternehmens bzw. einer 
freiberuflichen Existenz im Haupterwerb

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?

Ab 01.11.2024

17.03.2025



ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Förderfähige Maßnahmen 

 Gründung einer freiberuflichen Existenz, eines gewerblichen Unternehmens

 Übernahme eines gewerblichen Unternehmens oder einer tätigen Beteiligung an solchen 
Unternehmen sowie Aufstockung einer entsprechenden Beteiligung

 Festigungs- und Erweiterungsmaßnahmen innerhalb von 5 Jahren nach Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit

 Erwerb von Vermögenswerten aus anderen Unternehmen einschließlich Übernahmen und tätiger 
Beteiligungen

Förderfähig sind folgende Kosten:

 Investitionen

 Betriebsmittel und Warenlager

 Übernahmekosten und tätige Beteiligungen
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ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Beispiele für förderfähige Kosten

 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

 Gewerbliche Baukosten

 Kauf von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Einrichtungen

 Betriebs- und Geschäftsausstattung

 Immaterielle Investitionen

 Erstausstattung Material-, Waren- und Ersatzteillager

 Betriebsmittel
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ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Finanzierungsstruktur
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65%

35%

ERP-Förderkredit
Gründung und Nachfolge

z.B. KfW-Förderung,
Landesförderung o. HB-
Darlehen o.a.

gesamt max.:

Obligo Hausbank
* EK-Einsatz wird einzelfallbezogen durch die 
Bürgschaftsbank geprüft

17.03.2025



ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Vertriebsargumente für Sie und Ihre Kunden
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100 % Risikoentlastung für die 
Hausbank durch Garantie, keine 
Sicherheiten durch Antragsteller

Stark vergünstigter Zinssatz;
bis zu 15 Jahre Laufzeit

Eigenkapitaleinsatz nicht 
zwingend notwendig*

Standardisierter Prüf- und 
Antragsprozess über 
Bürgschaftsbank Portal und agree21 
/ Omnikanalplattform

*EK-Einsatz wird einzelfallbezogen durch die Bürgschaftsbank geprüft

17.03.2025



ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Antragstellung im Überblick
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1. Antragstellung bei BüBa

2.1. Versand der gBzA-ID

3. Antrag mit 
gBzA-ID 

4. Zusage 

5. Auszahlung

17.03.2025



ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge (077)
Übersicht einzureichender Unterlagen
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„Fördermittel verstehen und gezielt einbinden“ – Neu im Fördermittelgeschäft

Gründung/Beteiligung bzw. Investitionen im Unternehmen realisieren 
ERP-Förderkredit KMU / KfW-Förderkredit großer Mittelstand
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Identifikation des 
Investitionsvorhabens
- Gründung
- Nachfolge
- Investition
- Betriebsmittel

Kunde gründet, beteiligt sich oder 
hält sein am Markt bereits 
eingeführtes Unternehmen auf dem 
aktuellen, technischen Stand

Beantragung und Zusage über  
agree 21

Auswahl der richtigen Förderpro-
gramme, auch in Kombination mit 
anderen Fördermitteln langfristig 

finanzieren (z.B. AfA-Zeit)
- KMU
- Großer Mittelstand bis 500 

Mio. EUR Gruppenumsatz
- Optional mit HFS
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ERP-Förderkredit KMU (365 ohne HFS, 366 mit HFS)
Auf einen Blick…
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 Gründung/Nachfolge/Investitionen inkl. Warenlager 
und Grundstückskauf zur Festigung/Erweiterung

 Wahlweise Haftungsfreistellung (HFS) ab 3 J.
 Betriebsmittel/Warenlager laufzeitenbeschränkt  bis 

max. 5 Jahre finanzierbar / Warenlager ohne HFS bis 
10 Jahre

 Vorhaben im Inland und Ausland
 Vorhaben von gewerblichen Sozialunternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht

 < 100 % der förderfähigen Gesamtkosten 
 max. 25 Mio. EUR / 7,5 Mio. EUR bei B.M. mit HFS
 Laufzeit bis 20 J./bis 5 J. bei Betriebsmitteln
 Zinsbindung bis 10 Jahre
 Bereitstellungsprovision: nach 6 Monaten und 2 

BAT 0,15 % p.M.

 Zinsbindung max. 10 Jahre (Verlängerung durch 
Einsatz eines Zinsderivat möglich)

 gewerbliche Vermietung + Verpachtung möglich 
 FAST Track-Verfahren bis 750 TEUR
 Zinsabschlag für junge KMU bis 5 J.
 Zinsabschlag in GRW-Gebieten nach PLZ

 KMU mit < 250 M.A. und Jahresumsatz <= 50 
Mio. EUR oder Bilanzsumme <= 43 Mio. EUR

 Freiberufler (Ärzte, Architekten, etc.)
 Unternehmensalter mindestens 3 Jahre für HFS 

(bzw. 2 J.A. bei Gründung)
 bei gewerblicher Vermietung/Verpachtung: NEU: 

Gewerbeanmeldung nötig
 im Ausland: Tochtergesellschaften dt. 

Unternehmen und Joint Ventures mit maßgeblich 
deutscher Beteiligung

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?
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KfW-Förderkredit großer Mittelstand (375 ohne HFS, 376 mit HFS)
Auf einen Blick…
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 Gründung/Nachfolge/Investitionen inkl. Warenlager 
und Grundstückskauf zur Festigung/Erweiterung

 optional mit Haftungsfreistellung (HFS) ab 3 J.
 Betriebsmittel/Warenlager laufzeitenbeschränkt  bis 

max. 5 Jahre finanzierbar / Warenlager ohne HFS bis 
10 Jahre

 Vorhaben im Inland und Ausland
 Vorhaben von gewerblichen Sozialunternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht

 < 100 % der förderfähigen Gesamtkosten 
 max. 25 Mio. EUR / 7,5 Mio. EUR bei B.M. mit HFS
 Laufzeit bis 20 J./bis 5 J. bei Betriebsmitteln
 Zinsbindung bis 10 Jahre
 Bereitstellungsprovision: nach 6 Monaten und 2 

BAT 0,15 % p.M.

 Zinsbindung max. 10 Jahre (kann durch Einsatz 
eines Zinsderivates (SWAP) verlängert werden)

 gewerbliche Vermietung + Verpachtung möglich 
 FAST Track-Verfahren bis 750 TEUR

 Unternehmen bis zu einem Gruppenumsatz i.H.v. 
500 Mio. EUR

 Freiberufler (Ärzte, Architekten, etc.)
 Unternehmensalter mindestens 3 Jahre für HFS 

(bzw. 2 J.A. bei Gründung)
 bei gewerblicher Vermietung/Verpachtung: NEU: 

Gewerbeanmeldung nötig
 im Ausland: Tochtergesellschaften dt. 

Unternehmen und Joint Ventures mit maßgeblich 
deutscher Beteiligung

Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

BesonderheitenWie wird gefördert?
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Zinsgünstiges Förderprogramm für 
unterschiedlichste Investitionen im 
Unternehmen mit Sonderkonditionen
für KMU bzw. GRW-Fördergebiete

Offen für Unternehmen mit mehrheitlich 
privatem Gesellschafterhintergrund. Alle 
Branchen bis 500 Mio. EUR 
Gruppenumsatz.

Möglichkeit der Haftungsentlastung der 
Hausbank i.H.v. 50 %

Finanzierung von 100 % der förderfähigen 
Investitionskosten
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 Produzierende Wirtschaft
 gewerbliche Sozialunternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht

 Groß- und Einzelhandel
 Handwerksbetriebe aller Art
 Hotels
 Gastronomiebetriebe
 mobile Pflegedienste

 Freiberufler

 Dienstleistungs- und Bürobetriebe
 Vermieter von Gewerbeimmobilien und 

gewerblich genutzten Mobilien (z.B. 
Besitzgesellschaften i.R. von 
Betriebsaufspaltungen)



Herangehensweise
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Signalerkennung
Interesse und 
Bedarf beim 

Kunden wecken

Überzeugung 
des Kunden

weitere Schritte 
einleiten

 Zinssubventionierte 
Förderung

 Zinssicherung auch 
> 10 Jahre möglich 
bei Kombination mit 
Zinsderivat (Swap)

 fehlende Sicher-
heiten durch mögl. 
HFS ersetzen

 Hausbank bleibt 
primärer Ansprech-
partner zzgl. 
Beratungskompetenz 
der DZ BANK

 Geringer 
bürokratischer 
Aufwand 

 Kontaktaufnahme 
zum Bereich 
Investitionsförderung 
der DZ BANK

 Investitionsbedarf 
beim Unternehmen 
erkennen

 Best-Practice-
Beispiele aufzeigen

 Impulsgespräche 
führen



Best Practice Beispiel
Unternehmenskauf i.R. einer Nachfolgeregelung
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 Metallverarbeitung (KMU, Zielunternehmen für Kauf), länger als 3 Jahre am Markt tätig
Unternehmenskauf i.H.v. 3 Mio. EUR i.R. Nachfolgeregelung. Neugründung einer GbR für 
Vermietung/Verpachtung der gewerblichen Mobilien und Immobilien (Besitzgesellschaft).

 Wunsch des Unternehmens

 Änderung der Unternehmensorganisation durch eine Betriebsaufspaltung. GbR-
Gründung soll mitfinanziert werden

 Durch kompetente Beratung

 Signalerkennung für einen Fördermitteleinsatz bei der involvierten Primärbank

 Einbindung der Fördermittelberatung der DZ BANK AG zur Begleitung des Vorhabens 
durch effektiven Einsatz von Fördermitteln

 Perfekte Förderkombination für den Kunden

 KfW-Förderkredit KMU mit HFS i.H.v. 3 Mio. EUR. Antragsteller: GbR unter Mithaft der 
Betriebsgesellschaft

 Mindestalter ist hier nicht erforderlich, weil auf die am Markt bereits langjährige 
Betriebsgesellschaft (Gründungsdatum der Betriebsgesell. zählt!) abgestellt wird.

EK Förderkredit

Kernfakten des Vorhabens



Disclaimer

Der Inhalt dieser Präsentation wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main („DZ BANK”) anhand von Informationen aus für 

zuverlässig erachteten Quellen mit größter Sorgfalt erstellt. Trotz aller Sorgfalt können die Informationen durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die 

bereitgestellten Informationen geändert wurden. Die Zusammenstellung der Informationen erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen und unterliegt einer regelmäßigen 

und sorgfältigen Prüfung. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Angaben übernimmt die DZ BANK AG keine Gewähr.

Die in der Präsentation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Beratung oder Empfehlung zum Abschluss eines Fördermittelproduktes dar. Die hier 

bereitgestellten Informationen können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Eine Entscheidung zum Abschluss eines Fördermittelproduktes sollte nur auf 

Grundlage eines konkreten Beratungsgespräches erfolgen.

Die Informationen stellen auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar, insbesondere werden keine einzelfallbezogenen Auskünfte zur steuerrechtlichen Behandlung der 

durch Fördermittelprodukte geförderten Maßnahmen erteilt. Zur Beurteilung der persönlichen rechtlichen/ steuerlichen Situation empfehlen wir, einen Vertreter der rechts-

bzw. steuerberatenden Berufe zu konsultieren. 

Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Informationen verursacht werden 

und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung der Informationen im Zusammenhang stehen. 

Die Präsentation ist durch die DZ BANK erstellt und zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Die Präsentation darf im Ausland nur in Einklang mit 

den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden 

Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. 

Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen 

dritter Parteien überein.
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